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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Die Devise «Schuster, bleib bei deinem Leisten!» soll gemäss Nationalrat Marco
Romano (cvp, TI) in Bezug auf das Grenzwachtkorps gelten. Mit einer im Frühjahr 2017
eingereichten Motion mit ebendiesem Titel forderte er den Bundesrat auf, Massnahmen
zu treffen, damit das Grenzwachtkorps sich auf seine Kernaufgaben – Grenzkontrolle
und Registrierung der einreisenden Migrantinnen und Migranten – konzentrieren
könne. Der seit Monaten grosse Migrationsdruck an der Schweizer Grenze führe dazu,
dass sich das Grenzwachtkorps zunehmend auch mit logistischen Aufgaben belastet
sehe, zum Beispiel mit der Überwachung der Empfangszentren oder mit
Personentransporten. Von diesen Aufgaben müsse das Grenzwachtkorps befreit
werden, damit es an der Grenze nicht an Personal mangle, so der Motionär. Der
Bundesrat bestätigte, dass diese zusätzlichen Aufgaben, solange sie keinen direkten
hoheitlichen Bezug hätten, von anderen Sicherheitskräften übernommen werden
könnten und beantragte die Annahme der Motion. Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli
(gp, ZH) bekämpfte den Vorstoss. Er sah darin eine unnötige
«Stellvertreterauseinandersetzung um die Frage, ob wir die Arbeit und die schwierige
Situation des Grenzwachtkorps ernst nehmen», denn nicht-hoheitliche Aufgaben
würden zum Teil bereits heute ausgelagert; die Motion brauche es schlichtweg nicht.
Bundesrat Ueli Maurer nutzte sein Votum im Nationalrat indes auch dafür, dem
Grenzwachtkorps «für die hervorragende Arbeit» zu danken. Die Motion gehe in die
richtige Richtung. Mit 148 zu 22 Stimmen bei 10 Enthaltungen nahm die grosse Kammer
den Vorstoss in der Herbstsession 2017 an. Der Ständerat stimmte ihm in der
darauffolgenden Wintersession ebenfalls zu. 1

MOTION
DATUM: 12.12.2017
KARIN FRICK

Kriminalität

Mit der stillschweigenden Überweisung eines Postulats Glättli (gp, ZH) forderte der
Nationalrat in der Frühjahrssession 2018 den Bundesrat auf, Sicherheitsstandards für
Internet-of-Things-Geräte zu prüfen. In der Begründung des Vorstosses identifizierte
der Postulant die ans Internet angebundenen Geräte (sogenanntes Internet of Things)
als eine der grössten Bedrohungen für die Cybersicherheit in der Schweiz, weil sie bei
der Einfuhr zwar Elektronik- und Funkstandards, nicht aber einfachste Grundsätze der
Informationssicherheit erfüllen müssten. Der Bundesrat hatte die Annahme des
Postulats beantragt, weil er es als sinnvoll erachtete, die im Vorstoss aufgeworfenen
Fragen zu untersuchen. 2

POSTULAT
DATUM: 16.03.2018
KARIN FRICK

In Erfüllung zweier Postulate Glättli (gp, ZH; Po. 17.4295) und Reynard (sp, VS; Po.
19.3199) erstellte der Bundesrat einen Bericht zu Sicherheitsstandards für Internet-of-
Things-Geräte. Er hielt darin mehrere Ansatzpunkte für die Gewährleistung der
Sicherheit des Internet of Things (IoT) fest. Erstens seien es oft die Nutzerinnen und
Nutzer selber, die die Sicherheit ihrer IoT-Geräte durch leichtfertigen Gebrauch oder
Einsatz unsicherer Produkte negativ beeinflussten. Hier gelte es, die Bevölkerung
verstärkt zu sensibilisieren und zur Einhaltung grundlegender Verhaltensgrundsätze für
einen sicheren Betrieb zu motivieren. Zweitens sei es für den sicheren Einsatz von IoT-
Geräten in Unternehmen entscheidend, das IoT als integralen Bestandteil der IT-
Infrastruktur zu sehen und bestehende Standards für die IT-Sicherheit auch darauf
anzuwenden. Hierzu könnten vom Staat Leitfäden erstellt und der Austausch unter
Anwenderinnen und Anwendern gefördert werden. Drittens müssten auch die
Hersteller von IoT-Geräten ihre Verantwortung wahrnehmen und
Mindestanforderungen an die Informationssicherheit und den Datenschutz erfüllen.
Der Staat könne dies durch Erlassen entsprechender Richtlinien und Vorschriften
unterstützen. Allerdings müssten neue Vorgaben in internationaler Zusammenarbeit
erarbeitet werden, da Vorschriften einzelner Staaten keine ausreichende Wirkung auf
die Hersteller hätten und damit höchstens zu Marktverzerrungen führen würden. Alles
in allem könne bei konsequenter Umsetzung der bestehenden Richtlinien für IoT-
Geräte bereits ein hohes Mass an Cybersicherheit erreicht werden. Das Thema werde
vom NCSC im Rahmen der NCS weiterverfolgt, kündigte der Bundesrat abschliessend

BERICHT
DATUM: 29.04.2020
KARIN FRICK
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an. Dabei solle geprüft werden, inwiefern Lösungsansätze wirtschaftsverträglich
realisiert werden können. 3

Der Nationalrat schrieb das Postulat Glättli (gp, ZH) zur Prüfung von
Sicherheitsstandards für Internet-of-Things-Geräte in der Sommersession 2021 ab,
nachdem es der Bundesrat mit einem Bericht erfüllt hatte. 4

POSTULAT
DATUM: 10.06.2021
KARIN FRICK

1) AB NR, 2017, S. 1361 ff.; AB SR, 2017, S. 960
2) AB NR, 2018, S. 535; Po. 17.4295
3) Bericht BR vom 29.4.20
4) BBl, 2021 747; Po. 17.4295
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